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In Erwägung endlich, daß bis zum Erlaß eines solchen Gesetzes,welches schwerlich in
nächster Zeit zu erwarten sein dürfte, durch eine Ausgleichungder Einquarlicrungstostenin der
Provinz wenigstens die drückende Ueberlastungeinzelner Gemeindenbcsciliglwerden lounte;

daß jedoch das Gesetz vom 18. Februar 1875 eine solche Ausgleichung nicht vor-
gesehen hat;

daß also die Anordnung derselbe,!durch Proviuzialstatut vou dem Erlaß einer besonderen
diesbezüglichen gesetzlichenBestimmung abhängig ist;

Stellt der Provinzial^Verwallnugsralh dcu folgendenAulrag: Der Provinzial Landtag
Wolle in einer Adresse an des Kaisers und Königs Majestät die ehrfurchtsvolleBitte aussprechen:

1) daß das Gesetz vom 13. Februar 1875 nicht als endgültigeRegelung der Vergütung
für die Nalural Verpflegungbetrachtet,daß vielmehr der Erlaß eines weitereuGesetzes
in Aussicht genommen werde, durch welches der Ueberlastung so vieler Gemeinden
unserer Provinz, sei es durch Erhöhung des Durchschnittssatzesder Vergütung, sei es
durch Einrichtung einer KlassenEintheilnngmit entsprechendemTarif ein Ende gemacht
werde, und nach welchem die Magazinverpflegnng bei Kantonnementsauf vorherige«
Antrag der Gemeindebehörden durch die Naturalvervflegung unter entsprechender Ver¬
gütung derselbe» durch das Reich ersetzt werdeu köune;

2) daß bis zu dem Erlaß eines solche,, Gesetzes die nach ß. 3 Alinea 2 des Gesetzes vom
25. Juni 18U8 alle fünf Jahre eintretende Revision des Tarifs und der Klassen-
Einthcilung der Orte dazu benutzt werde, durch eine verhältnißmäßigcErhöhung des
Seroises die Ueberlastung der betreffenden Gemeinden unserer Provinz wenigstens
theilweise zu vermindern;

3) daß die Provinzialvertretung durch eine besondere gesetzlicheBestimmung ermächtigt
werde, so lange die Vergütuug der Einqnartierungskosteu durch das Reich nicht
ausreichend bemessen sei, durch Proviuzialstatut eine den Verhältnissen entsprechende
Ausgleichungder Einquartieruugslastinnerhalb der Provinz anzuordnenund einzuführe».

Der ProulNMl-Verwallungsrath.

Anlage 4».

Düsseldorf, den 17. März 1877.

Referat
des Frovinzial-Merwaltungsraths

über die Errichtung einer Ackerbaufchule auf dem der Rhciuprovinz legirtcn Rittergute Desdorf.

Durch Testament vom 3. Februar 187 l hat die verstorbene Ehcsran des I)r. meä.
Davey, Sophia geborenevon Sandt, das ihr zugehörige Rittergut DeSborf bei Berghcim mit allen
Znbchörnngcndem Provinzial Verbände der Rhcinprovinz zn den, Zwecke lcgirt, daß derselbe dor!
eine Ackerbanschnleznr Ausnahme nnd Erziehungarmer Waiseulinderaus der Rheinprovinzeinrichte.
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Die Anstalt sott nach der Testaments-Bestimmung den Namen „Manen-Anstalt" führen.
Durch Allerhöchste Cabinctsordre vom 13. Oclober 1873 ist jene Zuwendung der Ehefrau

Davey genehmigt und durch Beschluß des Rheinischen Provinzial-Landtagcs vom 30. Mai 1874
die Auuahmc des Legats bestätigt worden.

Nachdem der gen. Dr. Davey, welcher mit dem Verwaltung^ und Nutzuugsrechte des
(«utes während seines Lebens bedacht war, am 20. November 1875 gestorben und mit diesemTage
das Gut in das volle Eigenthum und Nutzuugsrecht der Rhciuproviuz übergegangen ist, wird
nunmehr ans die Erfüllung des Legats-Zweckcs durch Errichtung einer Ackerbauschule Bedacht
gcnommeu werden müssen.

Die Anstalt wird als niedere laudwirthschaftliche Schule einzurichten sein, nur mäuulichc
Zöglinge aufnehmen können und mit Rücksicht auf die Armuth der Zöglinge den Zweck verfolgen
müssen, dieselben ;u Wirthschaftsführeru kleiner Güter und Mustertnechten ausznbildc.

Wegen der isolirlcn Lage des Gutes resp, der Austalt kann das Institut uur eiu Iuterual
werden, in welchem die Zöglinge in Berücksichtigung ihrer dürftigen Lage nicht allein den Unterricht
sondern auch die Verpflegung und Bekleidung unentgeltlich erhalten.

Die Zahl der Aufzunehmenden muß sich nach den Mitteln der Anstalt richten nnd wird
durch den Austalts-Etat zu bestimmen sein, indeß dürfte der Einrichtung des Instituts die Zahl
vo» 40 Zöglingen zu Grunde gelegt werden tönueu, um nicht etwa schon nach einigen Jahren zu
einer Vergrößerung der Anstaltsgebäude genöthigt zu werden.

Da die auf dem Gute befindlichen Gebäude sich in einem schlechten Zustande befinden
und für die Etablirung eiuer Ackerbauschnle in keiner Weise geeignet erscheinen, so muß die
Erbauung neuer Anstalts-Gebändc als durchaus nothwendig bezeichnet werden.

Mit Rücksicht hierauf und da die bis jetzt aus dem Pachtertrage des Gutes angesammelten
Mittel nur 4530 Mark betragen, fragt es sich, auf welche Weife die erforderlichen Fonds zur
Bestreitung der Van« nnd Einrichtnngskostcn beschafft werden sollen.

Das Gut ist bis November 1877 zu 1600 Thaler, und von da ab bis zum Herbste
1880 mittelst Vertrags vom 0. August 1870 zu 1800 Thaler jährlich verpachtet, vou welchen
Beträgen jedoch alljährlich 100 Thaler zur Unterhaltung der gegenwärtigen Gutsgebäudc contratt-
mäßig nachgelassen werden müssen.

Andere Eiuuahnicquclleu siud z. Z. nicht vorhanden und stehen auch aus dem Oute selbst
»ich! zu erwarten.

Es wird somit der Erwägung bedürfen, ob die erforderlichen Bamnittcl lediglich aus den
Pachtcrträgniffeu des Gutes beschafft werben solle», und die Bauausführuug bis nach erfolgter
Ansammlung eines genügenden Fonds zu unterbleiben habe, oder ob die Errichtung der Ackerbau¬
schule schou jetzt in Angriff zn nehmen sei.

Auf Letzteres dürfle unter Bereitstellung fremder Mittel Bedacht zn nehmen sei», weil
sonst die Erfüllung des Legats-Zweckes weit hinausgeschoben würde resp, die Anstalt erst nach
einer langen Reihe von Jahren ins Leben treten könnte, während es besonders mit Rücksicht auf
den wohlthätige,, Zweck des Instituts wüuscheuswrrth erscheint, mit der Errichtung desselben schon
jetzt vorzugehen.

Um dieses zn ermöglichen, müßten die Bau- uub Einrichtnugstosten, soweit dieselben nicht
aus dem Pachtcrlöse des Gutes gedeckt werden, ans andern Fonds der Provinz, etwa aus den
Zinsüberschiissen der Provinzial-Hülfslasse bestritten werden. Dieser Zinsgewinn steht dem provin
zialständischen Verbände nach dem Gesetze znr freie» Verfügnng zu gemeiunützigeu Zwecken in der
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Provinz (Gesetz vo», 8. .wli 1875) Mb der Zweck, zu welchem die Ehefrau Dr. Davey das
Rillergut Desdorf iu lctztwilliger Verfügnug gestiftet hat, dürfte ohue Zweifel iu hohe,,, Grade als
gemeinnützig erachtet werden, da es der Landwirthschafl au besserem uud einsichtsvollerem
Wirthschaftspersouale fehlt, zu welchem zudem eine «lasse von Menschen herangezogen werden soll,
welche an sich die Syüipathieu des öffentlichen uud gemeiuuützigeu Interesses erforden.

Die Zinsüberschüsse der Provinzial-Hülfstasfe sind gemäß der Uebersicht über den Stand
derselben, welche zur bcsoudercn Verlage gelaugt, in so hoher Ansammlung vorhanden, daß auch in
dieser Beziehung eiu Bedeuten nicht obwaltet.

Der erwähnte Pachtvertrag vom U. August 18?« stehl einer sofortigen Inangriffnahme
des zu erbauenden Austaltögebäudes uicht entgegen, da darin der provinzialstäudischen Verwaltung
das Recht ausdrücklich vorbehalten ist, auf dem Gute diejenigen Neubauten vorzunehmen, welche
zur Errichtung der Ackcrbauschulenothwendig erscheinen, ohne daß der Pächter hieraus eiue» Au-
svruch auf Entschädigung für etwaige Behinderung durch die Bauausführungen oder wegen entzogener
Benutzuug einzelner Gutstheile zur Herstellung der erforderlichen Bauten herleiten tonnte.

Was die fernere Nutznießung des Gntes selbst betrifft, fo dürfte die Beibehaltung de«
bisherigen Pachtverhältnisfes einer Selbstbewirthschaftnug des Gutes von Seiten der Anstalt
wenigstens einstweilen vorzuziehen sein, weil der eigene Wirthfchaftsbetrieb nach Abzug des Gehaltes
für eine» Wirthfchaftsführer, der Gcsindclöhne, der Unterhaltungskosten der Ackergeräthe :e. teineufalls
rineu so hohen Nettoertrag abwerfen würde, als der Pachtzins beträgt, uud außerdem auch uoch
durch die Anschaffung des todten und lebenden Wirthschafts-Inventars eine nicht unerhebliche
Ausgabe erwüchse.

Der praktische landwirtschaftliche Unterricht der Anstallö-Zöglinge würde dnrch die fort¬
gesetzte Verpachtung des Gutes teiue Benachtheilnng erfahren, da immerhin einige Versuchs-Aecker
nnd Wiesen von der Verpachtung ausgeschlossen werden können, deren Bewirthschaftung nach
Anleitung des Anstalts-Direktors zu erfolgen hat uud wobei dem Pächter gegeu Ueberlassuug des
Ertrages coutractlich die Fuhrgestelluug und Hergabe des Düngers :c. besonders aufzuerlegen fein
würde während der practische Unterricht in der Obstbaumzucht im Garten der Anstalt ertheilt
werben und die Anleitung und Beschäftigung der Zöglinge in den practische» landwirtschaftlichen
Arbeiten durch den neuen Pachtvertrag uud bis dahin durch Nebenvertrag zu dem bestehendenVertrage
geregelt werden könnte.

In Erwägung dieser vorgetragenen Verhältnisse beehrt sich der Proviuzial-Verwaltungsrath
ein Reglement für die Einrichtung und Verwaltung der Anstalt, wobei die Frage bezüglich der
Selbstbewirthschaftung des Gutes oder der weiteren Verpachtung übrigens vollständig offen gelassen
ist, vorzulegen mit folgenden Anträge,,:

Der Hohe Landtag möge
1. dem anliegenden Reglements-Entwürfe die Zustimmung ertheile,,,
2. befchließen, daß

a. neue Anstaltsgebäude für die Errichtung der Ackerbauschulealsbald erbaut und
d die erforderlichen Mittel zur Bestreitung der Bau- und Eiurichtnngstosten in der

überschläglich ermittelten Höhe von 200,N00 Mark aus den 18?6er und ?7er Zins Ueberschüssen
der Provinzial Hülfskasse entnommen werden."

Der Rheinische Provinzial Verwalinngsralh.
Wilhelm Fürst zu Wie»,

Landtags-Marschall.
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Zu Anlage 4«.

Reglement
über die Leitung und Verwaltung der Rheinischen Provinzial-Ackerbauschule „Marien-Anstalt"

auf Rittergut Desdorf bei Bergheim.

Für die in Folge des Testamentes der Ehefrau Nr. Davey zu errichtende Proviuzial-
Ackerbauschule„Marien-Anstalt" zn Desdorf wird folgendes Reglement erlassen:

8, 1.

Die Anstalt zählt zu den niederen landwirtschaftlichen Schulen mit theoretischem und
praktischein Unterrichte, und ist ein Internat.

Sie nimmt nur arme Waisenkinder der Rheinprovinz jeglicher Confession auf, setzt den
Elementar-Unterricht in den allgemeinen Bildungsfächcrn fort und ertheilt theoretischen und prak¬
tische» Unterricht in den landwirtschaftlichen Fächern, um die Zöglinge zu Wirthschaftsführern
kleiner Güter und Ober« oder Mustcrkuechtcn auszubilden.

8- 2.

Die Aufnahme erfolgt in Freistellen, der Art, daß die Anstalt sämmtliche Koste» der
Verpflegung und Bekleidung sowie des Unterrichts aus eigenen Mitteln bestreitet.

8. 3.

Durch Schentuug eines Kapitals von 1800 Thaler ^ 5400 Mark kann das Recht zur
Vergebung einer besondern Freistelle erworben werden.

Die Zinsen dieser Stiftuugs-Kapitalien kommen der Anstalt zu Gute, wenn von dem
Verleihuugsrechte kein Gebrauch gemacht wird.

Die Entscheidung darüber, ob sich der für eiue solche erkaufte Freistelle angemeldete Zög¬
ling zur Aufnahme eignet, erfolgt in derselben Weise und nach denselben Gesichtspunkten, wie die
Entscheidung über die Aufnahme der übrigen Zöglinge.

8- 4.

Die Aufnahme in die Anstalt foll in der Regel unmittelbar nach Eutlasfung aus der
Elementarschule erfolgen.

Die Anmeldung zur Aufnahme ist vom Vormunde des betreffenden Waifenkindes durch
Vermittlung des refp. Bürgermeisteramtes au den Anstalts-Direktor zu richten und durch folgende
Schriftstücke zu belegen.

»,. den Geburtsschein;
>». den Impfschein;
e. ein ärztliches Attest, welches doknmeutirt, daß der Aufznuehmende körperlich gesund und

kräftig genug ist, die gewöhnliche» laudwirthschaftlichen Arbeiten zu verrichte»;
<l. ein Führungsattest;
?. ein Attest des Kreis Schul-Inspettors darüber, daß der Aufzunehmende den ortsüblichen

Elementarunterricht mit gutem Erfolge genossen und beendet hat;
t. ein vom Bürgermeister ausgestelltes Armuthsattest.



8. 5.

Die Aufnahme in dic Anstalt erfolgt auf die Dauer von 1—! Jahren. Dieser Zeitraum
zerfall! iu eiueu erste» uud in einen zweiten Kursus. Kinder, die sich als uuqualifieirt erweisen,
tönneu jederzeitwieder entlassenwerden.

tz. «'.

Der Unterricht der Anstalt besteht in:
^. Theoretischem Unterrichte:

1. Elementar-Untcrricht,
2. Naturwissenschaften,
3. Fachunterricht.

15. PraktischemUnterrichte uud in der Anleitung zu allen landU'irthschaftlichen Arbeiten.

8- ?-

Die obere Leitungund Verwaltung der Anstalt erfolgt durch dcu Provinzial Verwaltungs-
rath uud seine Organc nach Maßgabe der Bestimmungendes Regulativs für die Organisation der
Verwaltung des provinzialständischenVermögens und der provinzialständischenAnstalten in der
Rheinprovinz vom 27. September 1871 sowie der auf Gruud desselben erlassenen Geschäfts-
Orduuugeu.

8- 8.

Der Eomvcteuz des Provinzial-Verwaltuugsraths und feiner Organe unterliegen haupt¬
sächlich folgendeGegenstände:

1. Die Entwerfung des Etats der Anstalt, dessen Feststellung dem Prnviuzial Landtage
vorbehalten bleibt, nach Anhörung des Anstalts-Direttors; dic Vorrevisiouder Jahres-
Rechnungenund die Bestimmung über jegliche Ueberschreitnng der Anstalts Etats, die
Verwaltung etwaiger Anstalts-Fonds und die Feststellungder Jahresberichte.

_!. Der Umtausch vo» Grundstücken, die Ausleihunguud Kündigungvon Capitalien, Eessionen,
Pfandentsagungen,Anstellung von Prozessen,der Abschlußvon Vergleiche», die Bestimmung
über die Art der Vcschaffuug von Vervflcgungsbcdürfnisseuuud die Gcuchmiguugvon
Verträgen über dauernde Verpflichtungender Anstalt, über Verpachtung von Grund¬
stücken und Gebäuden und über Lieferungen und Leistungen,welche den Betrag von
300 Mark übersteigen, sowie die Bestimmung über alle Neu- und Reparaturbauteu
uud deren Ausführung mit Ausnahme kleiner Reparaturen bis zu 60 Mark.

Verträge über Lieferungen und Leistungen au die Anstalt innerhalb der Etatsgrenzen bis
zu 300 Mark fowie über kleinere Reparaturen bis zu 60 Mark kann der Direktor selbststänbig
abschließen, auch kleinere Lehrmittel bis zum Betrage von 60 Wart selbst beschaffen.

3. Die Bearbeitung der allgemeinenAngelegenheitendes Instituts, die Erlassung einer
Dienst-Iustruktiou für das Anstalts-Pcrsonal sowie einer Hausordnung, dic Festellung
des Lehrplaueöund die Entscheidung über die Aufnahme von Zöglingen,

4. Dic Anstellungdes Direktors, welchergleichzeitig Fachlehrer ist, und des weiter erfor¬
derlichenLehrpersonals, die Beurlaubung des Anstaltspersonals, soweit dieselbe nicht
für vorübergehende Fälle durch die Dieustiustruktiongeregelt oder dem Direktor über
lassen wird, die Handhabung der Disciplin über sämmtlichesLehrpersonal und die
Pensionirung desselben nach den bestehenden Pensionögrundsätzen.
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8. 9.

Die Anstalt ist. für die Aufnahme von 40 Zöglingen einzurichten; die Zahl der Aufzu¬
nehmenden richtet sich nach den vorhandenen Mitteln der Anstalt und wird jedesmal durch den
Anstalts-Etat bestimmt.

8. 1«.

Die uumittelbare Leitung und Verwaltung der Anstalt in den Grenzen der Etats-Positionen
und des Unterrichtsplaueö unter Aufsicht und nach Anweisnng des Provinzial-Verwaltuugsraths
und seiner Organe und nach Anleitung der Dienstiustrnttion ist dem ersten Lehrer der Anstalt,
welcher den Titel Direktor führt, anvertraut.

Demselben ist die Annahme und Entlassung der Dienstboten in den Grenzen des Etats
selbstständig überlassen.

8- 11-
Der Austalts-Direttor ist als erster Beamte der Austalt der Vorgesetzte des gesammten

Anstaltspersonals nnd bei Pflichtwidrigkciten zu Warnungen uno Verweisen gegen dasselbe berechtigt.
Er leitet den Unterricht, hat die Disciplin, die Wartung und Pflege der Zöglinge zu überwachen
und die ökonomische Verwaltung der Anstalt nnter Mitwirkung des übrigen Austalts-Persouals
-m führen, soweit dies nicht durch den Proviuzial-Verwaltungsrath und seine Organe nnmiltelbar
geschieht.

tz. 12.

Die Kassengeschäfte der Anstalt werden durch die Eeutralkasse der proviuzialstäudischen
Eeutral-Verwaltung besorgt.

Zur Bestreitung von kleinern Ausgaben erhält der Anstalts-Direttor einen permanenten
ll'asseuvorschuß nach Bedürfniß, bei dessen Verwaltung er sich des Auslaltspersonals nach näherer
Anleitung der Dienst.Instruktion bebieueu darf.

§. 1^.

Die Zahl und Gehälter der bei der Anstalt anzustellenden Lehrer, sowie des sonstigen
Personals werden durch den Austalts Etat bestimmt.

Die amtliche Stellung uud die Oblicgcuheiteu des Anstaltspersonals werden dnrch besondere
Instruktionen von dem Proviuzial>Verwaltuugsralhe regulirl.

s- 14.

Für die Haudhabuug der Disciplin über die Beamte» der Austalt fiudeu die Bestimmungen
des Disciplinargesetzes über die Dienstvergehen der nicht richterlichen Beamten vom 21. Juli 18.', 2
Anwendung.

Zn den Dienstvorgesctzten, welche zu Warnungen und Verweisen, sowie zur vorläufigeu
Uutersaguug der Ausübung der Amtsverrichtnngen berechtigt sind, gehören außer dem Provinzial-
Verwaltungsrathe und dem Vcindesdirettor auch der Auslaltsdirektor.

Bis zur gesetzliche«Ncgcluug der Discipliuar-Befuguisse der ständischen Behörden ist den
Änstaltsbeamten die vertragsmäßige Verpflichtung aufzuerlegen, sich für den Fall der Verletzung
ihrer Amlspflichteu die Feststclluug vou Geldbuße« bis zu 3N Mart Sciteus des Proviuzial-
Verwaltungsralhs nnd des Landesdirettors resp, dessen Stellvertreters nnd die Einbehaltung solcher
Geldbußen aus ihrem Gehalte gefallen zu lassen.
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